
 – an dem entsprechend dieser 
„Aufstellung“ weder Praxis, 
noch Professionsvertreter direkt 
beteiligt waren;

 – an dem eine Beteiligung der 
„Betroffenen“ nur am Rand 
erfolgte;

 – der weder mit einer abschlie-
ßenden Diskussion, noch mit 
einem Meinungsbild abschloss;

 – dessen Ergebnisse bislang nur 
zum Teil veröffentlicht wurden.

Bewertung des  
Gesetzentwurfes

Entsprechend zeichnen sich, wie 
noch dargestellt wird, die nunmehr 
vorgeschlagenen Änderungen und 
Ergänzungen vielerorts durch Pra-
xisferne, große Unklarheit und In-
transparenz aus. So werden häufig 
keine konkreten Normen gesetzt, 
vielmehr erfolgt ein Angebot an 
weitgehend offenen Interpreta-
tionsspielräumen. Damit ist der 
Entwurf zunächst ein „Ermögli-
chungsgesetz“ für den jeweiligen 
öffentlichen Jugendhilfeträger. Mit 
dem so veränderten Gesetz könnte, 
je nach Kassenlage und Professio-
nalität durchaus im Sinne von Kin-
dern, Jugendlichen und Familien 
gearbeitet werdenn, aber er könnte 
dazu genutzt werden, um ein an-
deres Verständnis von Kinder- und 
Jugendhilfe zu etablieren und Leis-
tungseinsparungen vorzunehmen.

Dieser Bandbreite auf Seiten der 
öffentlichen und freien Träger der 
Jugendhilfe, steht im Gegensatz zu 
einem großen Misstrauen gegen-
über den Fachkräften.

Erstaunlich ist auch, dass der Ge-
setzentwurf vollständig ausblen-
det, was an anderer Stelle bereits 
geregelt und vereinbart worden 

•	 Gleichzeitig wurde der Fikti-
on eines Sozialraums das Wort 
geredet, der es vermag, soziale 
Unterschiede und Problemlagen 
aufzufangen, wobei sich letzt-
lich in den jeweiligen Entwürfen 
dieser Anspruch auf das Ange-
bot gruppenbezogener Hilfeset-
tings reduzierte;

•	 Die für den Ausbau öffentlicher 
Bildung und Erziehung notwen-
digen Mittel wiederum erhofft 
man über von „oben“ verord-
nete Synergien und die damit 
vermeintlich möglichen Einspa-
rungen an Einzelfallhilfen zu er-
wirtschaften. Damit verbunden 
war die Aufhebung von Rechts-
ansprüchen im Bereich der Hil-
fen zur Erziehung;

•	 Dadurch sollte es dem örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe ermöglicht werden, sich 
teilweise aus der direkten Ver-
antwortung und der Steuerung 
für eine gemäß § 1 SGB VIII ge-
lingende Kinder- und Jugendhil-
fe zurückzuziehen.

Nach den Widersprüchen aus Po-
litik und Fachöffentlichkeit wur-
de in Vorbereitung des aktuellen 
Entwurfes ein Beteiligungsprozess 
etabliert, 
 – an dem vor allem die öffentliche 

Kinder- und Jugendhilfe, Ver-
treter aus dem Gesundheitsbe-
reich und Verwaltung beteiligt 
wurden;

 – an dem die kinder- und ju-
gendspezifischen Fachverbände 
nur in Teilen über die Arbeits-
gemeinschaft für Kinder- und 
Jugendhilfe beteiligt wurden, 
die ihrerseits von den ihr ange-
schlossenen Trägern und Orga-
nisationen eine Konsensbildung 
einforderte;

Zur Einordnung

Der nunmehr vorliegende Refe-
rentenentwurf vom 5.10.2020 ist, 
seitdem die SPD-geführten Bun-
desländer („A-Länder“) im Jahr 
2011 eine erste Vorhabenplanung 
zum Umbau der Kinder- und Ju-
gendhilfe vorstellten, der mittler-
weile dritte Versuch einer gesetz-
lichen Änderung des Kinder- und 
Jugendhilferechtes. 

Die vorhergehenden Versuche 
mit jeweils unterschiedlichen Ent-
würfen entsprechender Gesetzes-
texte waren aufgrund des Wider-
spruchs der Fachwelt, aber auch 
Teilen der Regierungskoalition und 
Oppositionsfraktionen letztendlich 
gescheitert.

Die bisherigen Inhalte der Reform-
bemühungen entsprachen folgen-
den Zielsetzungen: 

•	 Erster Anlass für die Reformbe-
mühungen war die Notwendig-
keit, den Anspruch der Inklusion 
in das Kinder- und Jugendrecht 
zu verankern. Es sollte, den ge-
setzlichen Erfordernissen ent-
sprechend, die Zuständigkeit 
für die Leistungen der Einglie-
derungshilfe für körperlich und 
geistig behinderte junge Men-
schen in das SGB VIII überführt 
werden.

•	 Im Hintergrund folgten die Ent-
würfe der Idee, dass Kinder und 
Jugendliche am besten durch 
einen Ausbau öffentlicher Er-
ziehung (z.B. aktuell über den 
schulischen Ganztag) bei Ein-
schränkung einzelfallbezogener 
Hilfen gefördert werden kön-
nen. Aktuell ist der „Ganztag“ 
ein erster Schritt in Richtung 
dieser Idee;

Stellungnahme Gesetz zur 
Stärkung von Kindern und 
Jugendlichen
(Kinder- und JugendstärKungsgesetz – KJsg) (e 05.10.2020)

Funktionsbereich Kinder- und 
Jugendhilfe

Der Entwurf zeigt ein 

grosses Mißtrauen 

gegenüber den Fach- 

kräften
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den Fachkräften ein Zeugnis von 
Inkompetenz auszustellen, zeigt 
sich etwa an dem neuen § 10a: Hier 
werden dezidiert Beratungsinhalte 
aufgezählt. Diese Inhalte sind seit 
jeher Gegenstand eines Teils von 
Beratung sowohl in den Allgemei-
nen Sozialen Diensten, wie auch 
in der Sozialen Arbeit insgesamt.  
Zugleich wird an dieser Stelle ein 
rein weiterverweisendes Verständ-
nis von Beratung deutlich. Folgt 
man dem Gesetzentwurf, so blei-
ben Aspekte wie der Aufbau einer 
sozialprofessionellen Beziehung 
ohne Bedeutung. Tatsächlich geht 
es vielfach nicht (nur) um die Ver-
mittlung einer Leistung, sondern 
z.B. lediglich um Fragen der Ver-
unsicherung in der Gestaltung von 
Erziehung.

Liest man den „Inhaltskatalog“ von 
Beratung, erstaunt, mit welchen 
Defiziten Eltern etikettiert werden, 
die etwa um Unterstützung nach-
suchen und sich auf den Rechts-
anspruch auf Hilfen zur Erziehung 
beziehen. 

Übertragen auf den medizini-
schen Bereich, würde dieses Re-
gelungsverständnis einer gesetzli-
chen Regelung entsprechen, in der 
Ärzten vorgeschrieben würde, vor 
einer Operation doch zunächst ei-
ne Diagnose zu erstellen, sich dann 
aber nur auf zehn Diagnosen zu 
beschränken. Diese Geringschät-
zung der Profession setzt sich in § 
16 fort. Hier werden Ziele der (of-
fenen) Familienarbeit mit einem 
Zielkatalog beschrieben, die in ih-
rer Summe im Hintergrund nur die 
Aussage zulassen, dass ohne solche 
Vorschriften nur Belanglosigkeiten 
ausgetauscht werden würden.

Mit Verweis auf das Erfordernis der 
Inklusion wurde der § 20 gestri-
chen und durch den § 28a ersetzt. 
Hier wurde der Begriff der Defini-
tion von „Notsituation“ erweitert 
und zudem explizit der Verweis auf 
„ehrenamtliche PatInnen“ aufge-
nommen.  Zunächst mutet es pro-
blematisch an, wenn eine Regelung 
zur Betreuung in Notsituationen 
nunmehr als „Hilfe zur Erziehung“ 

gelung der Eingliederungshilfen in 
verschiedenen §§ des Entwurfes 
benannt.

Zunächst wird in vielen verfah-
rensbezogenen Regelungen ver-
meintlich auf die mit der Inklusion 
verbundenen Bedarfe eingegan-
gen §§ 8b, 10a, 36, 37, 37 b/c, 47, 
52, 78, 79 und § 1632 zum BGB. 
Was jedoch fehlt, außer der Anga-
be einer zeitlichen Planung, sind 
Angaben zur zukünftigen Gestal-
tung und Vermittlung der Einglie-
derungsleistungen und denen der 
Mittlung mit den Hilfen zur Erzie-
hung und dem Bildungsauftrag der 
Kinder- und Jugendhilfe. Zudem 
fehlen jegliche Angaben dazu, wel-
ches soziokulturelle, unterstützen-
de, bildende und erziehende Kön-
nen für diese Aufgabe notwendig 
bzw. zu entwickeln sein wird und 
welche Angebote aus der Praxis der 
Eingliederungshilfen auf das SGB 
VIII wie zu übertragen sind. 

Mit dem jetzt erfolgten Ansatz, 
einerseits schon Verhalten und 
Regelungsbereiche sofort zu be-
schreiben, und andererseits aber 
die damit verbundenen Hilfeleis-
tungen in den bisherigen Zustän-
digkeiten zu belassen, wird das 
Missverständnis genährt, das In-
klusion ein weiteres Angebot der 
Hilfe zur Erziehung und nicht eine 
grundsätzliche Aufgabenstellung 
für alle Handlungsbereiche der Kin-
der- und Jugendhilfe als Bestand-
teil der gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabe ist.

So werden Zielsetzungen und 
Vorgaben für die Beratung (z.B. 
„wahrnehmbare Form“) vorgege-
ben, die zum grundsätzlichen Me-
thodenverständnis und -können 
der Sozialen Arbeit gehören. Bera-
tung im Kontext von Behinderung 
muss aber in der Lage sein, kon-
krete Hilfestellungen anzubieten. 
Diese Möglichkeit aber wurde erst 
einmal um Jahre verschoben.

Geringschätzung der 
Fachkräfte und  
offene Angebote

Wie sehr der Anspruch der Inklusi-
on geradewegs dazu genutzt wird, 

ist. Der Ausbau der Kindertagesbe-
treuung und der schulische Ganz-
tag (den man langfristig über die 
Schulstufen hinausdenken muss) 
wird nicht nur die Lebenswelt der 
Kinder und Jugendlichen ändern. 
Zudem werden, ausgehend von dem 
jetzt schon kaum beherrschbaren 
Fachkräftemangel, bislang notwen-
dige Qualitätsstandards als Motor 
zur kostenbegrenzenden Personal-
gewinnung genutzt werden. Damit 
stellt sich sehr unmittelbar die Fra-
ge, mit welcher Qualität und Qua-
lifikation zukünftig in den Hand-
lungsfeldern der Kinder- und Ju-
gendhilfe gearbeitet werden kann.

Hinzu kommt, dass nach wie vor 
den in den ersten Gesetzentwürfen 
der vorigen Legislaturperioden vor-
gesehenen Zielsetzungen zumin-
dest auf indirektem Weg gefolgt 
wird: Zunächst durchaus erfreulich 
zu lesenden Regelungen auf der ei-
nen Seite werden auf der anderen 
Seite keine konkreten Handlungs- 
und Finanzierungsverpflichtungen 
gegenübergestellt.

Ausgewählte Kritik-
punkte

In der überaus kurzen Fristsetzung 
war uns eine Beschäftigung mit 
allen Regelungen des Gesetzent-
wurfes nicht möglich. Wir konzen-
trieren uns im Folgenden auf die 
Regelungen, zu denen wir als Be-
rufsverband Rückmeldungen aus 
der Praxis vorliegen haben.

Gegebenfalls werden unsere Fach-
bereiche weitere Vorschläge und 
Bewertungen zum Gesetzentwurf 
noch einbringen.

Inklusion

Erfreulich ist, dass der § 1 unange-
tastet bleibt und damit die formale 
Zuständigkeit für alle Kinder und 
Jugendlichen und deren Familien 
weiterhin als grundlegend geklärt 
ist. Von der ursprünglichen Absicht 
in § 1, die Zielsetzungen zu relati-
vieren, hat man erfreulicherweise 
Abstand genommen. Auch wurde 
der Auftrag der Jugendhilfe zur Re-

Es wird ein rein weiter-

verweisendes Verständ- 

nis von Beratung deut-

lich. Das Fachkräftege-

bot wird nicht gestärkt.

So, als ob im Jugend- 

amt fallführenden 

Fachkräfte nun geson-

dert aufgefordert wer-

den müssen, verständ-

lich zu sprechen.
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Partizipation und 
Teilhabe

Scheinbar als System zur Sicherung 
der Qualität der Kinder- und Ju-
gendhilfe sollen verschiedene neue 
Angebote und Verfahren etabliert 
werden. Wenn etwa in § 4 ein Stär-
ken der Beteiligung von Kindern, Ju-
gendlichen und Eltern intendiert ist, 
so ist dies sicher zu begrüßen.

Dann aber wird in § 4a, Abs. 1 die 
Überleitung auf „selbstorganisier-
te Zusammenschlüsse“ benannt, 
die zunächst wenig mit der Selbst- 
organisation der AdressatInnen zu 
tun haben, sondern mehr mit den 
Vertretungen von bestimmten An-
liegen in bestimmten Segmenten 
der Jugendhilfe (etwa Pflegeeltern) 
oder ehrenamtlichem Engagement 
für die AdressatInnen der Kinder- 
und Jugendhilfe. Diese Gruppen, wie 
auch „Selbsthilfekontaktstellen“ 
sind in der Regel keine Selbstver-
tretungen. Natürlich ist ein solches 
Engagement zu fördern, schafft 
aber von sich aus keine wirkliche 
Beteiligung – etwas für andere tun 
zu wollen, ist keine Beteiligung.

Die Abs. 2 und 3, § 4a dagegen sind 
überaus begrüßenswert, soweit 
es um Zusammenschlüsse geht – 
dann aber müsste ein Anspruch auf 
institutionelle Förderung, etwa im 
Kontext von Gemeinwesenarbeit, 
eingeräumt werden. Bislang gibt 
es diese bereits in einigen Kommu-
nen. Um dies auf dieser Ebene zu 
ermöglichen, braucht es keine neue 
rechtliche Regelung.

Dass in Abs. 2 zugleich die Betei-
ligung in den jeweiligen Einrich-
tungen benannt wird, ist in dieser 
Form überflüssig. Zunächst ist dies 
ohnehin pädagogische Zielsetzung 
und Anspruch von Fachkräften. In 
offenen Einrichtungen wird dieses 
schlichtweg begrenzt durch den 
oftmals nur begrenzten Willen der 
AdressatInnen, sich an solchen Fo-
ren zu beteiligen. Und in stationä-
ren Einrichtungen findet dieser An-
spruch seine Grenzen in den zuwei-
len trägerbezogenen Strukturen.

Oder anders: Wären mit diesem 
neuen Weg nicht alle Kinder und 
Jugendlichen gemeint, so hätte 
man eine Veränderung von § 20 zu 
§ 28 auch erst in 2028 in Kraft set-
zen können.
Damit wird der §36a zum Einfalls- 
tor für die Verhinderung der Inan-
spruchnahme des Rechtsanspruchs 
sowie des Wunsch- und Wahl-
rechts. An dieser Stelle ist auch 
hervorzuheben, dass es ursprüng-
lich  nicht um präventive, offene 
und frei zugängliche Hilfen geht,   
wie es sie bei vielen Jugendämtern 
schon gibt.

Hilfen außerhalb der 
Familie

Mit dem Entwurf wird in § 37f zu-
nächst die Position der Pflegeeltern 
gestärkt. Diese wird in Bezug zu 
einer „Perspektivklärung“ gesetzt: 
auf der einen Seite die Herkunfts-
familie, auf der anderen Seite die 
Pflegefamilie stehen damit in ei-
nem Konkurrenzverhältnis. Konkur-
rieren, wobei der eine Teil als pro-
blemverursachend und der andere 
Teil als problemlösend verstanden 
wird – und in diesem Verhältnis 
wird die Perspektive definiert. Dies 
soll bereits im ersten Hilfeplange-
spräch erfolgen. Ob sich aber in 
der Pflegefamilie Probleme entwi-
ckeln oder in der Herkunftsfamilie 
neue Perspektiven ergeben (etwa, 
wenn sich ein Partnerschaftspro-
blem löst), muss bei einer solchen 
Perspektivenschätzung ausgeblen-
det bleiben. Willkürlich ist auch der 
vorgegebene Zeitrahmen, der sich 
an einem „in Hinblick auf die Ent-
wicklung des Kindes … vertretbaren 
Zeitraum“ orientiert. 

Damit wird die Frage der Förde-
rung von „Erziehungskompetenz“ 
bei den Herkunftseltern zweitran-
gig. Mit dem Gesetzentwurf geraten 
sie in die Gefahr, ihre Bedeutung als 
Adressat der Kinder- und Jugend-
hilfe zu verlieren. Insbesondere an 
dieser Stelle wird einmal mehr ein 
elternfeindliches Bild gezeichnet 
und ein Vorgehen impliziert, das  die 
leiblichen Eltern diskreditiert und 
möglichst außen vor hält.

umgedeutet wird, was nicht dem 
Gedanken der Inklusion entspricht.

Die Steuerung erfolgt dann nach 
§ 36a. Die Hilfen sollen vor al-
lem über die Erziehungsberatung 
oder andere Träger (nach § 28 ) 
angeboten werden, die wie andere 
Leistungsträger auch über § 80 zu 
kontraktieren sind. Hier wird nicht 
nur ein Bürokratiemonster ge-
schaffen, sondern einer Ehrenamt-
lichkeit das Wort geredet, die in der 
notwendigen Kontinuität nicht nur 
lebensfremd ist, sondern im Um-
fang der dargestellten Anlässe da-
zu geeignet ist, das Arbeitsfeld zu 
deprofessionalisieren.

Hilfen zur Erziehung

Erfreulich ist zunächst, dass im 
Entwurf zum § 27 endlich die Ori-
entierung am erzieherischen Be-
darf im Einzelfall nicht mehr in 
Frage gestellt wird.

Allerdings wird dem örtlichen Trä-
ger über das mögliche Umlenken 
der sich über den Inklusionsan-
spruch ergebenden Bedarfe auf die 
Erfordernisse der Hilfen zur Erzie-
hung das Angebot gemacht, dieses 
Prinzip aufzuweichen. So wird in § 
36a der niedrigschwellige Zugang 
nicht nur zur Erziehungsberatung 
geregelt, sondern auch zu wei-
teren „ambulanten Hilfen“ (siehe 
oben). An dieser Stelle wird eine 
zweite Schiene für die Hilfen zur 
Erziehung abseits des über die Hil-
feplanung geregelten Verfahrens 
und des Wunsch- und Wahlrechts 
etabliert.

In der Praxis wird sich diese Rege-
lung so umformen, dass Bedarfe 
nach Hilfen zur Erziehung zunächst 
auf solche „niedrigschwelligen“ 
Angebote verwiesen werden. An-
sonsten würde der neue § 36a kei-
nen Sinn ergeben, denn tatsächlich 
haben sich solche Angebote in der 
Praxis der Kinder- und Jugendhilfe 
(etwa im Kontext von Jugendarbeit 
nach § 11 oder der „allgemeinen För-
derung der Erziehung in der Familie 
nach § 16) schon längst etabliert.  

In der Praxis werden 

Bedarfe nach Hilfen 

zur Erziehung zunächst 

auf „niedrigschwellige“ 

Angebote verwiesen 

werden. 

Mit dem Gesetzentwurf 

geraten die Herkunfts-

eltern in die Gefahr, 

ihre Bedeutung als Ad-

ressat der Kinder- und 

Jugendhilfe zu verlieren.
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Wissenschaft verzichten zu können. 
Vor einer grundlegenden Reform 
des Kinder- und Jugendhilferech-
tes, bezogen auf die Inklusions-
erfordernis, sollten zunächst über 
entsprechende Modellprojekte Er-
kenntnisse zur Implementierung 
der Eingliederungshilfen in die Ju-
gendhilfe zu gewonnen werden. 
Ferner muss es darum gehen, die 
Folgen des Ganztagskonzeptes für 
die Angebote der Kinder- und Ju-
gendhilfe in den Blick zu nehmen.

Es gibt zurzeit kein aktuelles Erfor-
dernis, das Kinder- und Jugendhil-
ferecht jetzt grundlegend zu än-
dern. Die meisten der im Entwurf 
genannten Zielsetzungen zu finan-
zieren, wäre auch auf der Basis des 
geltenden Rechts möglich.

Es scheint vielmehr notwendig, 
die Ebenen Sozialraum, Prävention 
und einzelfallbezogener Hilfen (und 
von Eingliederungshilfen) abseits 
der bisherigen Steuerungsüberle-
gungen in den bisher vorgelegten 
Gesetzentwürfen zu diskutieren. 
Der Sozialraum als aktivierbare 
und die Lebensqualität verbessern-
de Lebens(um)welt ist eben mehr 
als die Zuordnung von Gruppenan-
geboten in erreichbarer Nähe oder 
der schulische Ganztag und die Be-
nennung neuer Steuerungsmodelle.

In diesem Zusammenhang ist 
es auch bedauerlich, dass der Ge-
setzentwurf an keiner Stelle ver-
deutlicht, dass die Kinder- und Ju-
gendhilfe auch einen besonderen 
Bildungsauftrag hat. Und bei al-
len Vorschlägen zur Verbesserung 
von Partizipation fällt auf, dass die 
Selbstorganisation von Jugend-
gruppen und der verbandlichen 
Kinder- und Jugendarbeit nicht ge-
stärkt wird. 

Wir empfehlen den Gesetzent-
wurf in dieser umfassenden Form 
zurückzuziehen.

HEIDI BAUER-FELBEL 
WILFRIED NODES n

überarbeitete  
Fassung vom 26.10.2020

ben zur Ausgestaltung und Unab-
hängigkeit gibt.

Die Beteiligung der AdressatInnen 
der Kinder- und Jugendhilfe macht 
sicher auch als Beitrag zur Quali-
tätssicherung und zur Weiterent-
wicklung der jeweiligen Praxis Sinn. 
Das allein kann nicht ausreichen. 
Vielmehr braucht es Qualitäts- und 
Qualifikationsstandards und wei-
tere Maßnahmen der Evaluation, 
Weiterbildung und Supervision, 
nicht aber einer Vervorschriftung 
von Praxis.

Zusammenfassung

In einigen Bereichen beinhaltet der 
Gesetzentwurf sicher einige durch-
aus hilfreiche Verbesserungen oder 
doch zumindest Ansätze für eine 
zukünftige Weiterentwicklung. Der 
vorgelegte Gesetzentwurf enthält 
im Verhältnis dazu aber ein Mehr an 
Verschlechterungen und Ineffizien-
zen – die mit Sicherheit zu einer 
Dauerbeschäftigung mit Reformen 
zur Reform führen.

Bezogen auf den Anspruch der In-
klusion ist das Gesetz sicher erst 
nur „halb fertig“. Mit dem Beschluss 
dieses Gesetzes würde die gesamte 
Kinder- und Jugendhilfe zu einem 
Versuchsfeld werden. Angesichts 
der Größe der Aufgabe wäre es zu-
nächst sinnvoll, etwa über Modell-
projekte, die Entwicklung von Kom-
petenzprofilen und die Beteiligung 
der Fachkräfte zu grundlegenden 
Erfahrungen zu gelangen.

Darüber hinaus stellen sich auch 
Fragen der zukünftigen Finanzie-
rung und der Notwendigkeit, ent-
sprechende Fachkräfte zu finden. 
Es scheint völlig offen zu sein, ob 
dies in Verbindung mit der Priori-
sierung „niedrigschwelliger“, sozi-
alraumorientierter Hilfen (bei si-
cher zu erwartender Budgetierung) 
nicht zu einem fatalen Anwachsen 
stationärer Hilfen führen wird.
Letztendlich reicht ein rudimentä-
rer und praxisferner Beteiligungs-
prozess nicht aus, um auf die Ex-
pertise von Praxis, Forschung und 

Alle diese Formen in einem Para-
graphen zusammenzufassen, mag 
ministeriellen Wunschvorstellungen 
entsprechen, hat aber mit pädago-
gischer Praxis und gegebenen Mög-
lichkeiten wenig zu tun. Zumindest 
für stationäre Einrichtungen wäre 
eine Beteiligung der Kinder und Ju-
gendlichen an dieser Stelle norma-
tiv vorzugeben. 

In der Praxis führt eine solche 
Gleichsetzung aller AdressatInnen-
gruppen der Kinder- und Jugendhil-
fe eher zu einer weiteren Stärkung 
der ungleichen Chancen zur Vertre-
tung von Interessen, man denke nur 
an das Verhältnis der leiblichen El-
tern zu Pflegeeltern – letztere sind 
gut organisiert und relativ sprach-
mächtig, während die (Selbst-) 
Wahrnehmung leiblicher Eltern 
eher von umgekehrten Faktoren 
geprägt ist. 

Dagegen ist § 8 (Beteiligung) voll- 
umfänglich zu begrüßen. Nur wür-
de es hier in geeigneter Form einer 
qualitativen und quantitativen Vor-
gabe bedürfen. Es scheint schlicht 
unmöglich, dass etwa ein Jugend-
licher, der ohne Kenntnis der Eltern 
eine Beratung wünscht, einen ent-
sprechenden Rechtsanspruch ge-
richtlich durchsetzt.

Gleiches gilt für die Einrichtung 
von Ombudsstellen. Als niedrig-
schwellig erreichbares Angebot 
sind diese nicht nur eine Möglich-
keit, die Teilhabe der AdressatIn-
nen zu verbessern, sondern auch 
eine Möglichkeit zur Qualitäts-
verbesserung. Es stellt sich jedoch 
nicht nur die Frage nach der Veror-
tung der „unabhängig“ und „fach-
lich nicht weisungsgebundenen“ 
Strukturen. Ungeklärt bleibt auch, 
neben der landesweiten Veranke-
rung, die Finanzierung regionaler 
Ombudsstellen.

Gleiches gilt, wie bereits darge-
stellt, auch für die geplante Eta- 
blierung von Verfahrenslotsen. 
Auch hier bleiben Struktur und Fi-
nanzierung unklar.

Sinnvoll wirken können solche 
Strukturen nur, wenn es qualitative, 
strukturelle und finanzielle Vorga-

Bezogen auf den An-

spruch der Inklusion ist 

das Gesetz sicher nicht 

mehr als „halb fertig“.

Die Selbstorganisation 

von Jugendgruppen und 

der verbandlichen Kin-

der- und Jugendarbeit 

wird nicht gestärkt.
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